
für:
in: Wohnfläche in m²

� Bargeld und auf Geldkarten geladene Beträge 1)

�
Urkunden einschließlich Sparbücher und sonst. 

Wertpapiere 2)

�

Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, 
Telefonkarten, Münzen und Medaillen sowie alle Sachen 

aus Gold und Platin 3)

�

Pelze, handgeknüpfte Teppiche und Gobelins, 
Kunstgegenstände (z.B. Gemälde, Collagen, Zeichnungen, 
Graphiken u. Plastiken) sowie Sachen aus Silber

�
Sachen, die über 1000 Jahre alt sind (Antiquitäten) jedoch 
mit Ausnahme von Möbelstücken

Zwischensumme: Wertsachen insgesamt 4)

� Möbel, Einbaumöbel 5)

�
Teppichböden 5), maschinengewebte Teppiche und Läufer, 
Felle

� Gardinen, Vorhänge, Jalousetten und Zubehör

� Lampen, Leuchten, Spiegel

� Radio-, Fernseh-, Phonogeräte, Tonträger, Videorecorder

� elektronische Geräte, PC's und Zubehör

� Film- u. Fotoapparate, Filme, Dias, Abzüge, optische Geräte

� Gläser, Kupfer, Zinn

� Bücher, Dokumente, Musikinstrumente, Noten

� Haustiere, Pflanzen, Aquarien

� Kissen, Decken, Matratzen, Bett-, Leib- u. Tischwäsche

� Jagd-, Sport-, Hobbygeräte, Spielzeug

� elektrische und mechanische Haushaltgeräte, Kühlgeräte

�
Höhensonne, Frisiergeräte, Hausapotheke, elektr. 
Toilettengeräte

� Lebens- und Genussmittel, Getränke

� Töpfe, Geschirr, Bestecke

� vom Mieter angeschaffte Sachen

� Heizgeräte, Brennstoffvorräte

� Gartenmöbel, Gartengeräte, Campingausrüstung

� Kinderwagen, Fahrräder, Kfz-Zubehör, Werkzeuge

� Sonstiges (z.B. Leitern, Heimwerkerausrüstung)

Zwischensumme: Hausrat ohne Wertsachen

Gesamtsumme aller Sachen

(Addition der Zwischensummen)

1) Für Bargeld und auf Geldkarten geladene Beträge ist die Entschädigung außerhalb eines qualifizierten Behältnisses auf 1.000 EUR begrenzt. Ein qualifiziertes Behältnis

ist ein verschossener mehrwandiger Stahlschrank mit einem Mindestgewicht von 200 kg oder ein eingemauerter Stahlwandschrank mit rundum 100 mm Betonummandelung

und mehrwandiger Tür.
2) Für die hier genannten Sachen außerhalb eines qualifizierten Behältnisses (vgl. Fußnote 1) gilt eine Entschädigungssumme von insgesamt 2.500 EUR
3) Für die hier genannten Sachen außerhalb eines qualifizierten Behältnisses (vgl. Fußnote 1) gilt eine Entschädigungssumme von insgesamt 20.000 EUR
4) Für die Wertsachen insgesamt gilt eine Entschädigungsgrenze von 20% der Hausratversicherungssumme. Diese Entschädigungsgrenze kann durch besondere

Vereinbarung erhöht werden.
5) Nur zu berücksichtigen, wenn sie vom Mieter auf seine Kosten beschafft oder übernommen wurden und er dafür die Gefahr trägt. Wurden die Sachen vom

Gebäude- oder Wohnungseigentümer eingebracht, fallen sie unter die Gebäudeversicherung, es sei denn, Klausel HR 0027 ist vereinbart.

Datum Unterschrift Versicherungsnehmer

Hausrat-Wertermittlung

Gesamt-
summe aller 

Räume

Keller/ 
Speicher/ 

Garage

Küche/ Bad/ 
WC

weitere 
Zimmer

Diele / Flur

I. Wertsachen

II. Sonstiger Hausrat

Kinder-
zimmer

Schlaf-
zimmer

Wohn- / 
Esszimmer


